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Beigeordnet€ ftir Jugend und $oziales 30.1  1 .2015
Bearb.: Herr KrtJger
T0l , :  311f l

über fa / \Beiseordnenrf J. Ar:+rt.{1. {$*
\V

en
Oberbtrrgerrneister r(/tu{hf

Ellentscheldung des Oberblirgermeisters nach $ 65 Abs. 4 KVG LSA llber die
Bewllligung von tlberJaußerplanmäßigen Ausgaben geffiäß g ,l0S Abs. 1 KVG L$A

Unter dem Vorbehalt, dass bereit5 die Mittel im Laufe des Dezerhbeis 2015 im DKHzE
verbraucht sind, werden ftlr die Umsetzung der Änderung des SGB Vlll bezüglich
unbegleitete minderjährige Ausländer (UtvlA) voräussichtlich 875,000 EUR fitr 2ü15 im
DKHzE für Begleiohung der Rechnungen aus dqm Haushaltsjahr 2015 bis zum
Kassenschluss 15.01,2016 benötigt. Dabei ist bereits der laut DS 0418/15 genehmigte
Mehrbedarf i.H.v. 3 Mio, EUR ber'ucksichtigt.

Es wird daher der voraus$ichtlicheiMehrbedarf i, H" v, 875,000 EUR beantiaEt, Ar.lfgrund der
nach wie vor nicht votlurnfänglioh kalkulierbaren tatsächlichen Mehraufwendungen kann es
zu Abweichungen der tatsächlichen Inenspruchnahme bis zum Kassenschluss kommen.

AufQrund der Überschreitung der GenehrTrigurrgswertgrehze des Oberbrtrgermeisters gemäß
Hauptsatzung wäre in diesem Fall eine Beschlussfassung per Drucksache uber den
entstehenden Llberplanmäßigen Auflrarrds-/Auszahlüngsbedarf durch deh Stadtrat
notwendig,

BegrlinCuns

Die dringende Notwendigkeit des Eilantrages begillndet sich durch das lhkiaffrreteh der
neuerl Fässung des SGB Vlll, welche bis Anfang Öktober 2015 planmäßig zum 01.01,4016
enrartet wutde, aber kurzfristig auf den 01.{1.2ö15 vorverlegt wurde. Dadurch errtstanderi
völlig neue firtanzielle Bedarfe.

Gemäß $ 42c SGB Vlll wurde die bundesweite urtd landesweite Verteilung der UMA
entspreohend des Körrigsteiner Schlässels, bei der die Einwohnerzähl der Bundeslärtder und
Kommunen maßgeblich ist, eingeführt, Magdeburg erhält 10,4 olo der gesarnten UMA-Fälle
von Sacheen-Anhalt. Da jedoch die UMA- Aneahl bundesweit enormen Schwankungen
unterliegt, kann uis heute keine endgültige Aussage getroffen werden, wiö viele UMA's sich
hinter der Zuteilungsquote filr Magdehurg im Jähr 2015 verbergen. üiese fuhrt zu einem fast

;::::::":H-Iffi"ffff har zudem kurerristis von eindr Auenahmereseruns
Gebrauch gemacht, Die Ausnahmeregelung bewirkt eine etappehweise $teigerung. der
Auslastung der Quot€nzahl. Laut aktuellen l{ochrechnungeh beträgt die volle Quote zur
Aufnahme. von UMA's fUr LH MD derzeit 100. In dieser Summe fihden folgende Ner.lfälle,
aher 'auch hereits existiererrde Fälle (Altfälle: Leistungsbeüinn vor 01.11.2015)
Beiücksichtigung:

r vorläufige Inobhutnahmen nach $ 42a SGB \/lll

at/ a5
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. Inohhutnahmen nach $ 42 SGB Vlll

. Anschlusshilfen u.a, nach $ 34, $ 33 und $ 41 $GB Vlll.

Errtsprechend der Ausnahmeregelung für 2015 sollen im November.liS der Quotd und im
Dezember 2i3 der Quote vom LSA erfüllt werden, ab Jänuar 2016 findet die Gesamtqoute eu
1 00 Prozertt Anwendung.

Das hat folgende finanzielle Auswirkungen f{.rr däs Jugendamt der LH MD:

Betrag Sschkonto Bemerkung

200.000 € 5332?060-$34SGBVilT

unplenm äßige Kosteh€rstättu ng
aufErund des naehträglidhen

Wechsels der örtlichen
Zuständigkeit

675.000 € 53322030 - $ 42 i.v,E, $GB
vill

UMA aktueller Stand und
zusäkliche UMA's eb 1415

€

Prineipiell werden die Pfliohtaufgaben der Jugendhilfe werden im $ 2 SGB Vlll be$chrieben.
Dias sind insbesondere $ 2 Abeatz 2 Nr. 4 SGB Vlll Hilfen zur Eziehung und ergänzendä
Leistungen sowie gemäß $ 2 Absatz 3 Nr. 1 SGB Vlll Inobhutnahmen von Kindern urtd
Jugendlichen.

Mehrbedaff $ 34 SGB Vlll

Die KostenerstattunE i.H.v, konkret 194.880,00 EUR ftir einen Fall kam aufgrund eines
unplanmäßigen Zuständigkeitswechsels uustande und belaEtet das $K 53322060 - $ 34
SGB Vlll * HeimÖrziehur.lg eLisäHlich.

llehrhedarf $ 42 i.v.E. SGB Vlll

Mit dem derzeitigen Fallbestand i.H.v.46 UMA's ($tarld: 19.11,2015) in der LH Mb lässt sich
ein voraussichtliches lst per 31.12.2015 i.H.v.874,327 EUR ermitt€ln, Demzufolge ist von
einer Weiteüetreuurrg durch die Unterhringung bei freien Trägern voh mindegtens 46 UMA's
bis 31 .12.2:fr16 äuszugehen. Davon sind bereits 300.000 EUR rnit Stand vom 20"08,2Ö15 im
voraussichtlicherr lst-per 31.12.2015 planbar gewesen und bereitS Beständteil der DS
04{8/15. Demnach zeichnet eich unter Berüoksichtigung der hi$her dUrchschnittlich
angefallenen Kosten pro Fall nach heutigern Kenntnisständ ein vebleibender Mehrhedarf
i,H,v. 575,000 EUR ab.

Hinzu lromrnt der voraussichtliche Anstieg der Verteilungsquote im Dezemher 2b15 auf 2/3
von 100 UMA's, Dies entspdcht für die LH MD einer Anzahl von wditeren 21 UMA-Fläizen
zur Untörbrihgung bis 31.12,?015. Urtter der Vorausseteung, dass auch hier eine
Unterbringung- hei freien Trägem stattfinden kann, i$t mit einem voraüssichtlichen
finanzieileln Rlunrvuchs für Mona{ Dezemher 2015 i,H,v. weiteren 10ü.000 EUR zu reohnen.
Die zusäkliche Unterhringung von 21 UMA's koetet in der freien Trä$erschaft
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durchschnittlich 165 EUffiag/Platz. Die Werte sind abhängig von der Art der
U_nterbringung$fory nach SGB Vlll. So beträgt bspw. der deaeitig tägliohe Erttgettsatz fur,
die Clearingstelfe Magdeburg 185,87 EUR pro ptatz.

Weitere Unterbringungsm0glichkeiten zur Inobhutnahrhe bestehen duröh kommunale
Einrichtungeh ffiit maxihlal g Plätzeh. Derzeit sind keine freien Unterbringungsplätze irr den
kommunalen Einrichtungen gegehen. Die Akquise von weiteren nommunaten Angehoten.
findet perrnanent statt, Wann dlese Einrichturtg zur Verfügurtg stehen kann zürn lieutigen
Zeitpunkt nicht sicher vorhergesagt werden,

Del..Buchungsbeleg frlr die entstehenden llberplanmäßigen Aufirvendungen/ Auszahtungen
ist diesem schreiben ats Anlage zur Genehmigung gem. $ os Rns. 4 KVG'LsA i. v. m, g tos
Abs. 1 KVG LSA beigefilEt. Als Deckungsquelle ist die Gewinnhetelligung an verbundenen
Unternehrnen vorgesehen,

Der lJugendhilfeausschus$, Finänz. und Grundstiicksausschuss trrtd der StadÜat wird in
seiner näöhsten SiEung (Jber die getroffene Eilentscheidung des Oberbürgerrneisters gem. S65 Abs. 4 KVG L$A im Rahmen einer von der Venrvaltung voaubereiLnden lnformation
unterrichtet.

Unter Beachtung der vorgenannten Grunde wird der entstehenden überplanmäßigen
Auf,nrendung/Auszahlung im Rahmen der Eilentscheidung gem. S 65 Abs, 4 KVG ;SA ion
mir genehmigrt.

ffi ueinF*


